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Satzung  
Förderverein der Kita Schlängelbachweg 

Beschlossen auf der Gründungsversammlung am 22.10.2025 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 

1. Der Verein trägt den Namen „Förderverein der Kita Schlängelbachweg“ und soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz „e.V.“ 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Pirna. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfjahr, es 
beginnt mit der Gründungsversammlung und endet zum 31.12.2025 

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
„steuerbegünstigten Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung 
einschließlich der Studentenhilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO). Der Zweck wird insbesondere 
erfüllt durch die: 

a. ideelle und materielle Unterstützung der integrativen Kindertageseinrichtung 
Schlängelbachweg in Pirna (§ 58 Abs. 1 AO) 

b. Beschaffung von zusätzlichem Spiel-, Lehr- und Anschauungsmaterial 

c. Durchführung, Unterstützung und Mitgestaltung von Veranstaltungen 

d. Unterstützung der Außendarstellung sowie der Öffentlichkeitsarbeit 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder(innen) erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge 

1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person oder juristische Person 
werden, die seine Ziele unterstützt. 

2. Der Antrag auf Mitgliedschaft ist schriftlich oder elektronisch (z.B. per Brief oder E-Mail) 
an den Vorstand zu stellen. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme nach freiem 
Ermessen. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung. Gegen die Ablehnung steht 
dem/der Bewerber/-in kein Rechtsmittel zu.  

3. Mit dem Antrag auf Mitgliedschaft erkennen die Mitglieder den Inhalt der Satzung und der 
sonstigen Vereinsordnungen an. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Interessen 
des Vereins zu unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane 
zu befolgen. 
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4. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Vorstand eine ladungsfähige postalische Anschrift 
sowie eine E-Mail-Adresse mitzuteilen und den Vorstand über jede Änderung ihres 
Namens und/oder ihrer Adressdaten unverzüglich zu informieren. 

5. Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu leisten, dessen Höhe der 
Selbsteinschätzung eines jeden Mitgliedes überlassen bleibt, der jedoch nicht unter 
dem von der Mitgliederversammlung festzulegenden Mindestbeitrag liegen darf. Über die 
Fälligkeit und Zahlungsweise des Beitrags beschließt ebenfalls die 
Mitgliederversammlung. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet 

a. bei natürlichen Personen durch deren Tod oder Verlust der Geschäftsfähigkeit; 

b. bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtsfähigkeit; 

c. durch Austritt; 

d. durch Ausschluss. 

2. Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche oder elektronische Erklärung (z.B. 
per Brief oder E-Mail) gegenüber dem Vorstand. Der Austritt ist nur mit einer Frist von 
einem Monat zum 31.12. eines Geschäftsjahrs zulässig. 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands mit sofortiger Wirkung aus wichtigem 
Grund aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund die 
Fortführung der Mitgliedschaft für den Verein oder seine Mitglieder unzumutbar 
erscheinen lässt.  

Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn das Mitglied trotz 
Mahnung länger als sechs Monate mit seiner Beitragszahlung im Rückstand ist oder den 
Vereinsinteressen grob zuwidergehandelt hat.  

Dem Mitglied ist vor seinem Ausschluss Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Das 
Mitglied kann gegen den Ausschluss innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem 
Zugang der Ausschlusserklärung die nächste ordentliche Mitgliederversammlung 
anrufen, die dann abschließend entscheidet 

4. Im Falle des Ausscheidens besteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung des 
entrichteten Jahresbeitrages. 

§ 5 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

§ 6 Die Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung, die jährlich durchzuführen ist. 

a. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich oder per E-Mail 
durch den Vorstand unter Angabe der Tagesordnung mit einer Einladungsfrist von 
zwei Wochen. Die Frist beginnt am Tage der Versendung der Einladung. Das 
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Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 

b. Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung können von jedem Mitglied eingebracht 
werden. Sie müssen eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand schriftlich 
mit Begründung vorliegen. Der/die Versammlungsleiter/-in hat die Ergänzung zu 
Beginn der Versammlung bekannt zu geben.  

c. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird einberufen, wenn 
mindestens ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich beantragt. 

2. Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied 
des Vorstandes geleitet. 

a. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie 
beschließt über Anträge mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, soweit die Satzung nicht anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der/die 1. Vorsitzende. Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. 

b. Gewählt wird in offener Abstimmung. Wird von einem Viertel der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder die geheime Wahl verlangt, muss die Abstimmung 
geheim erfolgen. 

c. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Vertretung eines Mitglieds durch ein anderes 
ist mittels schriftlicher Vollmacht zulässig, jedoch kann ein Mitglied höchstens 
drei andere Mitglieder vertreten. 

d. Werden auf einer Mitgliederversammlung Dringlichkeitsanträge gestellt, 
beschließt die Versammlung zunächst mit Zwei-Drittel-Mehrheit über die 
Dringlichkeit. Bei Bestätigung der Dringlichkeit kann über den Antrag in der 
Versammlung beraten und beschlossen werden. Dringlichkeitsanträge auf 
Abänderung der Satzung sind nicht zulässig. 

e. Für Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang keine der kandidierenden 
Personen die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl 
zwischen den beiden Personen statt, welche die höchsten Stimmzahlen erreicht 
haben. Gewählt ist dann die Person, welche die meisten Stimmen auf sich 
vereinigt. 

3. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere: 

a. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfung 

b. Entlastung des Vorstandes 

c. Wahl (ggf. auch Abwahl) des Vorstandes sowie der Kassenprüfer/-innen 

d. Festsetzung der Mindesthöhe des Mitgliedsbeitrags 

e. Beratung über die geplante Verwendung der Mittel 

f. Entscheidung über gestellte Anträge 

g. Änderung der Satzung (Ausnahme § 9 Abs. 3) 

h. Auflösung des Vereins 
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4. Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, 
das von der Protokollführung zu unterschreiben und von der Versammlungsleitung 
gegenzuzeichnen ist. 

5. Weitere Einzelheiten zum Ablauf der Mitgliederversammlung können in der 
„Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung“ geregelt werden. 

§ 7 Vorstand  

1. Der Vorstand besteht aus drei Vorstandsmitgliedern, nämlich dem 1. Vorsitzenden,  
dem 2. Vorsitzenden und dem Schatzmeister. 

2. Die Vorstandsmitglieder im Sinne des § 26 BGB können den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich jeweils allein vertreten. 

3. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte einschließlich der 
Beschlussfassung über die Verwendung der Mittel. Zur Festlegung seiner Arbeitsweise 
kann sich der Vorstand eine Geschäftsordnung geben. Darüber hinaus hat er 
insbesondere folgende Aufgaben: 

a. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung; Aufstellung der 
Tagesordnung; 

b. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

c. Führen der Bücher, 

d. Erstellung des Haushaltsplans, des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes, 

e. Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern. 

4. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Die Wiederwahl ist möglich. Die 
Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung pro Amt im gesonderten 
Wahlgang bestimmt.  

Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit so 
lange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor 
Ablauf der Amtszeit aus, können die verbliebenen Vorstandsmitglieder bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied in den Vorstand kooptieren. Maximal dürfen 
zwei Vorstandsmitglieder kooptiert werden. 

5. Der Vorstand kann bis zu vier Beisitzer/-innen für jeweils ein Jahr bestellen, die mit 
beratender Stimme an Vorstandssitzungen teilnehmen. Diese sind von der nächsten 
Mitgliederversammlung zu bestätigen. Eine Bestellung ist jederzeit widerrufbar. Die 
Mitgliederversammlung kann Beisitzer/-innen vorschlagen. 

Je ein vom Elternbeirat der integrativen Kindertageseinrichtung Schlängelbachweg und 
von der Kindertageseinrichtung beschäftigten Erzieher/-innen benannter Vertreter ist 
berechtigt, mit beratender Stimme an Vorstandssitzungen teilzunehmen. Der Vorstand 
kann im Einzelfall deren Teilnahme an Vorstandssitzungen ausschließen, hat aber über 
gefasste Beschlüsse zu berichten.  

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von dem/der 1. 
Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung von dem/der 2. Vorsitzenden, in Textform 
einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten.  
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Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter 
der/die 1. Vorsitzende oder der/die 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der 1. Vorsitzenden. 

7. Die Vorstandsmitglieder haften dem Verein gegenüber nur für vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten. Werden Vorstandsmitglieder aufgrund ihrer Vorstandstätigkeit 
von Dritten in Anspruch genommen, stellt der Verein das betroffene Mitglied des 
Vorstands von diesen Ansprüchen frei, sofern das Vorstandsmitglied nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig handelte. 

§ 8 Kassenprüfer  

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Personen zu 
Kassenprüfer/-innen. Diese dürfen nicht Vorstandsmitglied sein. Die Wiederwahl ist 
zulässig. 

2. Die Kassenprüfer/-innen haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und 
Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und 
dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer/-innen erstatten 
der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des/r Schatzmeister/-in 
sowie der übrigen Vorstandsmitglieder. 

Kassenprüfer/-innen nehmen ihre Aufgaben gewissenhaft und unparteiisch wahr und 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der Vorstand ist verpflichtet, den Kassenprüfer/-
innen die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen zugänglich zu machen und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

§ 9 Satzungsänderungen  

1. Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn sie bei der Einberufung zur 
Mitgliederversammlung als Tagesordnungspunkt gesondert aufgeführt ist. 

2. Eine Satzungsänderung bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. 

3. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung aufgrund einer Auflage des Finanzamts oder 
des Registergerichts können vom Vorstand beschlossen werden. Sie sind auf der 
nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen. 

§ 10 Auflösung 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Mitgliederversammlung mit Drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen beschlossen werden. 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das 
gesamte Vermögen des Vereins an die AWO Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige 
GmbH, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Rahmen der 
Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe (§ 
52 Abs. 2 Nr. 7 AO) zu verwenden hat. 
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Der Zweck ist insbesondere durch die ideelle und materielle Unterstützung der der 
integrativen Kindertageseinrichtung Schlängelbachweg in Pirna zu erfüllen 
(§ 58 Abs. 1 AO). 

§11 Inkrafttreten  

Die Satzung wurde anlässlich der Gründungsversammlung vom 22.10.2025 festgestellt und 
verabschiedet.  

 

Bad Schandau, den 22.10.2025  

 


